
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 04 | 2018

Daten für die Monate  
12/2018 bis 2/2019

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 10.12.18, 10.1.19, 11.2.19
ESt, KSt = 10.12.18
GewSt, GrundSt = 15.2.19

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 13.12.18, 14.1.19, 14.2.19
ESt, KSt = 13.12.18
GewSt, GrundSt = 18.2.19

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 12/18 = 21.12.18
Fälligkeit Beiträge 1/19 = 29.1.19
Fälligkeit Beiträge 2/19 = 26.2.19

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

9/17 2/18 5/18 9/18
+ 1,8 % + 1,2 % + 2,2 % + 2,2 %

Für alle Steuerpflichtigen

Das Baukindergeld ist da: Die Voraussetzungen und  
die richtige Antragstellung im Überblick

| Damit Familien mit Kindern das eigene Zuhause leichter finanzieren können, 
gewährt der Staat mit dem neuen Baukindergeld einen Zuschuss, der nicht zu-
rückgezahlt werden muss. Ein Antrag kann seit dem 18.9.2018 gestellt werden. 
Wichtige Aspekte werden anhand der Informationen der KfW vorgestellt. |

Voraussetzungen

Damit die Förderung gelingt, müssen 
Familien mit Kindern und Alleinerzie-
hende diese Voraussetzungen erfüllen: 

 • Im Haushalt leben Kinder unter  
18 Jahren, für die Kindergeld ge-
währt wird.

 • Der Kaufvertrag (für ein neues/be-
stehendes Haus oder für eine Eigen-
tumswohnung) wurde frühestens am 
1.1.2018 unterzeichnet. Bei einem 
Bau in Eigenregie darf die Bauge-
nehmigung ebenfalls nicht vor dem 
1.1.2018 erteilt worden sein.

 • Das neue Zuhause ist die einzige 
Wohnimmobilie und sie befindet sich 
in Deutschland.

 • Das Haushaltseinkommen beträgt 
max. 90.000 EUR pro Jahr bei einem 

Kind. Für jedes weitere begünstigte 
Kind erhöht sich das Haushaltsein-
kommen um jeweils 15.000 EUR.

Beachten Sie | Als Haushaltsein-
kommen gilt das zu versteuernde 
Einkommen des Antragstellers und 
ggf. des Ehe- oder Lebenspartners 
oder des Partners aus eheähnlicher 
Gemeinschaft. Relevant ist das 
Durchschnittseinkommen des vor-
letzten und vorvorletzten Jahres vor 
der Antragstellung. Für Anträge in 
2018 zählt also das Einkommen von 
2016 und 2015. 

Förderhöhe

Der jährliche Zuschuss beträgt 1.200 EUR 
pro Kind und wird maximal 10 Jahre 
lang gewährt. Dies setzt jedoch voraus, 
dass das Eigenheim in dieser Zeit für 
eigene Wohnzwecke genutzt wird.

Entscheidend ist die Situation am Tag 
der Antragstellung. So wird das volle 
Baukindergeld z. B. auch für ein Kind 
gewährt, das am Tag nach der Antrag-
stellung 18 Jahre alt wird. Kein Baukin-
dergeld wird für Kinder gezahlt, die nach 
der Antragstellung geboren werden.
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Förderdauer

Neubauten sind begünstigt, wenn die 
Baugenehmigung zwischen dem 1.1.2018 
und dem 31.12.2020 erteilt wurde. Beim 
Erwerb von Neu- oder Bestandsbauten 
muss der notarielle Kaufvertrag zwi-
schen dem 1.1.2018 und dem 31.12.2020 
unterzeichnet worden sein.

Die KfW macht jedoch eine Einschrän-
kung: „Für das Baukindergeld stehen 
Bundesmittel in festgelegter Höhe zur 
Verfügung. Wir können den Zuschuss so 
lange zusagen, wie Mittel vorhanden 
sind. Sobald Sie Ihren Antrag gestellt 
haben, ist das Baukindergeld bis zu un-
serer finalen Prüfung für Sie reserviert.“

Antragstellung

Anträge können seit dem 18.9.2018 
ausschließlich online unter www.kfw.
de/info-zuschussportal gestellt werden. 

Der Antrag ist nicht im Vorfeld, sondern 
erst nach dem Einzug online zu stellen. 
Folgende Fristen sind einzuhalten:

◼◼ Fristen
Einzugsdatum Antrag stellen

1.1.2018 bis 
17.9.2018

ab 18.9.2018 bis 
31.12.2018

ab 18.9.2018 innerhalb von  
3 Monaten nach 
Einzug (Datum der 
Meldebestätigung 
der Gemeinde)

Weiterführender Hinweis

Alle wichtigen Informationen zum Bau-
kindergeld erhalten Sie auf der Inter-
netseite der KfW unter www.kfw.de/424.

Quelle | Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat, Mitteilung vom 13.9.2018 
„Baukindergeld geht an den Start“; Informati-
onen der KfW unter www.kfw.de/424

Für Arbeitnehmer

Verpflegungspauschale: Kürzung auch bei  
nicht beanspruchten Mahlzeiten

| Wird dem Arbeitnehmer anlässlich oder während einer Tätigkeit außerhalb seiner 
ersten Tätigkeitsstätte vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem 
Dritten eine Mahlzeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt, sind die Verpflegungs-
pauschalen zu kürzen. Eine solche Kürzung ist nach Auffassung des Finanzgerichts 
Baden-Württemberg unabhängig davon vorzunehmen, ob der Steuerpflichtige die 
ihm zur Verfügung gestellten Mahlzeiten tatsächlich eingenommen hat. |

Hintergrund: Verpflegungspauschalen 
sind zu kürzen, wenn dem Arbeitneh-
mer eine Mahlzeit zur Verfügung ge-
stellt wird. Diese Kürzung beträgt für 
ein Frühstück 20 % (4,80 EUR) sowie für 
ein Mittag- und Abendessen je 40 % 
(9,60 EUR) der Verpflegungspauschale 
für einen vollen Kalendertag. Bei der 
Kürzung werden Zahlungen des Arbeit-
nehmers angerechnet.

◼◼ Sachverhalt

Ein Berufssoldat hatte Verpflegungs-
mehraufwendungen bei seiner doppel-
ten Haushaltsführung geltend ge-
macht. Ihm wurden in der Kaserne 
aber Frühstück, Mittag- und Abendes-
sen zur Verfügung gestellt. Nur das 
Mittagessen nahm er tatsächlich ein. 
Gleichwohl kürzte das Finanzamt den 
Verpflegungsmehraufwand auch für 
die nicht beanspruchte Verpflegung  
– und zwar zu Recht, wie das Finanzge-
richt Baden-Württemberg befand.

Nach der Überzeugung des Finanzge-
richts ergibt sich eine Kürzung sowohl 
aus dem Wortlaut der Vorschrift („eine 
Mahlzeit zur Verfügung gestellt“) als 
auch aus der Gesetzesbegründung. Es 
würde, so das Finanzgericht, dem der 
Regelung zugrunde liegenden Verein-
fachungs- und Typisierungsgedanken 
widersprechen, wenn die individuelle 
Teilnahme an der Mahlzeit zum Zwecke 
der zutreffenden Besteuerung aufge-
zeichnet werden müsste.

PRAXISTIPP | Die vorliegende Streit-
frage resultiert aus der gesetzlichen 
Neuregelung des Reisekostenrechts. 
Da hierzu noch keine höchstrichterli-
che Rechtsprechung ergangen ist, hat 
das Finanzgericht die Revision zuge-
lassen, die inzwischen beim Bundesfi-
nanzhof anhängig ist.

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
12.12.2017, Az. 5 K 432/17, Rev. BFH Az. VI R 
16/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202595

Für Arbeitgeber

Betriebsveranstaltung: 
Absagen gehen nicht 
zulasten der Feiernden

| Absagen von Kollegen anlässlich einer 
Betriebsveranstaltung gehen steuer-
rechtlich nicht zulasten der tatsächlich 
Feiernden. Mit dieser Entscheidung hat 
das Finanzgericht Köln der anderslau-
tenden Sichtweise der Finanzverwaltung 
eine Absage erteilt. |

Hintergrund: Zuwendungen anlässlich 
einer Betriebsveranstaltung sind von 
den Arbeitnehmern als Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit zu versteu-
ern. Für bis zu 2 Betriebsveranstaltun-
gen im Jahr gilt jedoch ein Freibetrag 
von je 110 EUR pro Arbeitnehmer. 

◼◼ Sachverhalt

Eine GmbH hatte einen gemeinsamen 
Kochkurs als Weihnachtsfeier ge-
plant. Nach dem Konzept des Veran-
stalters durfte jeder Teilnehmer unbe-
grenzt Speisen und Getränke verzeh-
ren. Von den ursprünglich angemelde-
ten 27 Arbeitnehmern sagten 2 kurz-
fristig ab, ohne dass dies zu einer Re-
duzierung der bereits veranschlagten 
Kosten durch den Veranstalter führte. 

Die GmbH verteilte die Kosten auf die 
angemeldeten Arbeitnehmer. Hinge-
gen stellte das Finanzamt auf die teil-
nehmenden Personen ab, sodass sich 
ein höherer Betrag ergab. Das Finanz-
gericht Köln gab der GmbH Recht. 

Gesetzlich ist nicht eindeutig geregelt, 
welche Personenzahl als Divisor zu-
grunde zu legen ist. Es ist, so das Fi-
nanzgericht, aber nicht nachvollziehbar, 
weshalb den Feiernden die vergeblichen 
Aufwendungen des Arbeitgebers für so-
genannte „No-Shows“ zuzurechnen 
sind. Dies gilt hier gerade deshalb, weil 
die Feiernden keinen Vorteil durch die 
Absage der Kollegen hatten. Denn nach 
dem Konzept durfte jeder Teilnehmer 
ohnehin unbegrenzt viele Speisen und 
Getränke konsumieren.

PRAXISTIPP | Da gegen das Urteil die 
Revision anhängig ist, kann der Bun-
desfinanzhof nun für Klarheit sorgen.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 27.6.2018, Az. 3 K 
870/17, Rev. BFH Az. VI R 31/18, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 204276; PM FG Köln vom 3.9.2018; 
BMF-Schreiben vom 7.12.2016, Az. IV C 5 - S 
2332/15/10001 



– 3 – Im November 2018

Für Unternehmer

Gewerbesteuer-Freibetrag bei Rechtsformwechsel 
vor Aufteilung des Messbetrags zu berücksichtigen

| Scheiden während des Erhebungszeitraums bis auf einen Gesellschafter alle an-
deren Gesellschafter aus einer Personengesellschaft aus, wechselt ab diesem 
Zeitpunkt die Steuerschuldnerschaft der Personengesellschaft auf den verblei-
benden Gesellschafter als Einzelunternehmer. Insoweit musste der Bundesfinanz-
hof nun klären, ob der Gewerbesteuermessbetrag für den gesamten Erhebungs-
zeitraum einheitlich unter Berücksichtigung des vollen Gewerbesteuer-Freibetrags 
(24.500 EUR) zu berechnen ist. |

◼◼ Beispiel

Die AB-KG erzielt im Zeitraum vom 1.1. 
bis zum 30.6.2017 einen Gewinn aus 
Gewerbebetrieb von 40.000 EUR. Zum 
1.7.2017 scheidet A aus der KG aus, so-
dass das Vermögen der KG auf B an-
wächst, der den Betrieb nun als Einzel-
unternehmer fortführt. B erzielt vom 
1.7.2017 bis zum 31.12.2017 einen Ge-
winn von 10.000 EUR.

Die Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs lässt sich wie folgt zusammenfas-
sen: 

 • Dem jeweiligen Steuerschuldner 
kann nur der Teil der Steuerschuld 
zugerechnet werden, der auf die 
Dauer seiner persönlichen Steuer-
pflicht entfällt. Steuerschuldnerin bis 
zum Rechtsformwechsel ist die Ge-
sellschaft. Für die Zeit danach ist der 
verbliebene Gesellschafter als Ein-
zelunternehmer Steuerschuldner.

 • Für den Erhebungszeitraum des 
Formwechsels sind zwei Gewerbe-
steuermessbescheide jeweils für die 
Zeit vor und nach dem Wechsel zu 
erlassen. 

 • Der Gewerbesteuermessbetrag ist 
ungeachtet der verschiedenen Steu-
erschuldnerschaften einheitlich zu 
ermitteln. Der Gewinn setzt sich aus 
den Gewinnen der Personengesell-
schaft und des Einzelunternehmens 
zusammen. Erst im Anschluss an die 

einheitliche Ermittlung des Gewer-
besteuermessbetrags ist dieser auf 
die Steuerschuldner aufzuteilen.

 • Der Gewerbesteuer-Freibetrag kann 
auch beim Rechtsformwechsel nur 
einmal gewährt werden. Er ist schon 
bei der Ermittlung und nicht erst bei 
der Aufteilung des Gewerbesteuer-
messbetrags zu berücksichtigen. 

◼◼ Lösung des Beispiels

Der Gesamtgewinn beträgt 50.000 EUR 
und entfällt zu 80 % auf die AB-KG und 
zu 20 % auf B. Der Messbetrag wird 
einheitlich für den Erhebungszeitraum 
2017 ermittelt. Der Messbetrag wird im 
Anschluss auf die AB-KG sowie auf den 
B aufgeteilt. 

Der Freibetrag (24.500 EUR) ist von den 
50.000 EUR abzuziehen (= 25.500 EUR). 
Die 25.500 EUR sind im prozentualen 
Verhältnis der Gewerbeerträge auf die 
KG (80 % von 25.500 EUR = 20.400 EUR) 
und B (20 % von 25.500 EUR = 5.100 EUR) 
zu verteilen. 

Beachten Sie | Bei zeitanteiliger Zu-
ordnung des Gewerbesteuer-Freibe-
trags wäre ein Teil des Freibetrags ver-
loren gewesen, da der Freibetrag für das 
2. Halbjahr (12.250 EUR) den Gewerbe-
ertrag des 2. Halbjahres (10.000 EUR) 
überschritten hätte.

Quelle | BFH-Urteil vom 25.4.2018, Az. IV R 
8/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 201901

Für Kapitalanleger

Auch Verluste beim 
Verkauf „wertloser“ 
Aktien abziehbar

| Ein steuerrelevanter Aktienverkauf 
liegt nach Ansicht der Finanzverwal-
tung nur vor, wenn der Verkaufspreis 
die tatsächlichen Transaktionskosten 
übersteigt. Dieser Ansicht hat der 
Bundesfinanzhof jedoch nun wider-
sprochen und in einem Streitfall einen 
steuerlichen Verlust anerkannt. |

Vorab: Verluste aus Aktienverkäufen 
sind nur mit Gewinnen aus Aktienver-
käufen verrechenbar. Eine steuerspa-
rende Verrechnung mit Zinsen/Dividen-
den oder anderen positiven Einkünften 
ist nicht möglich. 

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte in 2009 und 
2010 Aktien i. H. von 5.760 EUR erwor-
ben. Diese hatte er in 2013 zu einem 
Preis von 14 EUR an eine Sparkasse 
veräußert, die Transaktionskosten in 
dieser Höhe einbehielt. In seiner Steu-
ererklärung machte der Steuerpflich-
tige den Verlust von 5.760 EUR bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen gel-
tend. Das Finanzamt berücksichtigte 
den Verlust jedoch nicht. 

Nach der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs ist jede entgeltliche Übertra-
gung des Eigentums auf einen Dritten 
eine Veräußerung i. S. der Vorschrift  
(= § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Einkommen-
steuergesetz). Der „Tatbestand der 
Veräußerung“ ist entgegen der Sicht-
weise der Finanzverwaltung weder von 
der Höhe der Gegenleistung noch von 
der Höhe der Veräußerungskosten ab-
hängig.

Auch einen Gestaltungsmissbrauch 
verneinte der Bundesfinanzhof. Es steht 
grundsätzlich im Belieben des Steuer-
pflichtigen, ob, wann und mit welchem 
erzielbaren Ertrag er Wertpapiere er-
wirbt und wieder veräußert.

Beachten Sie | Wie die bloße Ausbu-
chung von wertlosen Aktien aus dem 
Wertpapierdepot des Steuerpflichtigen 
zu beurteilen ist, hat der Bundesfinanz-
hof aktuell (noch) offengelassen.

Quelle | BFH-Urteil vom 12.6.2018, Az. VIII R 
32/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204454; 
BFH PM Nr. 49 vom 19.9.2018; BMF-Schreiben 
vom 18.1.2016, Az. IV C 1 - S 2252/08/10004, Rz. 59

Für alle Steuerpflichtigen

Neue Dienstanweisung zum Kindergeld

| Bei Fragen zum Kindergeld dürfte ein Blick in die neue 170 Seiten umfassende 
Dienstanweisung des Bundeszentralamts für Steuern hilfreich sein. Die Dienst-
anweisung ist die zentrale Vorschrift für die Familienkassen und wurde nun auf 
den Rechtsstand 2018 geändert. Sie kann unter www.iww.de/s1972 heruntergela-
den werden. |
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Für alle Steuerpflichtigen

KV-Beiträge: Prämie 
nach § 53 Abs. 1 SGB V 
mindert Sonderausgaben

| Erhält ein Steuerpflichtiger von seiner 
gesetzlichen Krankenkasse eine Prä-
mie, die auf einem Wahltarif gemäß § 53 
Abs. 1 SGB V beruht, mindern sich die 
als Sonderausgaben abziehbaren Kran-
kenversicherungsbeiträge. |

◼◼ Sachverhalt 

Ein Steuerpflichtiger hatte einen Wahl-
tarif mit Selbstbehalten gewählt (§ 53 
Abs. 1 SGB V). Im Streitjahr erhielt er 
eine Prämie von 450 EUR, die er bei 
den von ihm geltend gemachten Kran-
kenversicherungsbeiträgen nicht be-
rücksichtigte. Das Finanzamt sah in 
der Prämienzahlung jedoch eine Bei-
tragsrückerstattung und setzte gerin-
gere Sonderausgaben an – und zwar zu 
Recht wie der Bundesfinanzhof befand.

Die Prämie ist damit anders zu behan-
deln als Bonusleistungen, die gesetzli-
che Krankenkassen ihren Mitgliedern 
zur Förderung gesundheitsbewussten 
Verhaltens gemäß § 65a SGB V gewäh-
ren. Diese mindern die als Sonderaus-
gaben abziehbaren Krankenversiche-
rungsbeiträge nicht. Das hat der Bun-
desfinanzhof in 2016 entschieden.

Das Bundesfinanzministerium hat diese 
steuerzahlerfreundliche Rechtspre-
chung jedoch in 2017 eingeschränkt: 
Der Versicherte muss bestimmte Ge-
sundheitsmaßnahmen selbst finanziert 
haben, die nicht vom Leistungsumfang 
der Krankenversicherung umfasst sind. 
Nur dann handelt es sich um eine Kos-
tenerstattung (= keine Beitragsrücker-
stattung), die die Sonderausgaben nicht 
mindert. 

Eine Kostenerstattung liegt indes nicht 
vor, wenn nur die Teilnahme an be-
stimmten Vorsorgemaßnahmen oder 
anderen gesundheitsfördernden Maß-
nahmen vorausgesetzt wird, selbst wenn 
diese mit finanziellem Aufwand für den 
Steuerpflichtigen verbunden sind.

Beachten Sie | Die vollständige Sicht-
weise der Finanzverwaltung finden Sie 
unter www.iww.de/s96. 

Quelle | BFH-Urteil vom 6.6.2018, Az. X R 
41/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204248; 
BFH PM Nr. 45 vom 5.9.2018; BFH-Urteil vom 
1.6.2016, Az. X R 17/15; BMF-Schreiben vom 
29.3.2017, Az. IV A 3 - S 0338/16/10004

Für Arbeitgeber

Private Zusatzkrankenversicherung: Zahlung des 
Arbeitgebers kann Bar- oder Sachlohn sein

| Ob der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer Bar- oder Sachlohn zuwendet, ist für die 
monatliche 44 EUR-Freigrenze relevant, die nur für Sachzuwendungen gilt. Dass es 
bei der Abgrenzung auf die vertragliche Gestaltung im Einzelfall ankommt, zeigen 
zwei aktuelle Urteile des Bundesfinanzhofs zu Zusatzkrankenversicherungen. |

◼◼ Sachverhalt 1

Ein Arbeitgeber hatte als Versiche-
rungsnehmer für die Mitarbeiter bei 
zwei Versicherungen (Gruppen-)Zu-
satzkrankenversicherungen für Vor-
sorgeuntersuchungen, stationäre Zu-
satzleistungen und Zahnersatz abge-
schlossen. Die für den Versicherungs-
schutz vom Arbeitgeber gezahlten Be-
träge lagen unter 44 EUR monatlich. 

Nach der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs handelt es sich um Sachlohn. 
Der Arbeitnehmer kann nämlich hier 
ausschließlich Versicherungsschutz 
und keine Geldzahlung verlangen.

◼◼ Sachverhalt 2

Eine GmbH informierte in einem Mitar-
beiteraushang darüber, eine Zusatz-
krankenversicherung über eine private 
Krankenversicherungsgesellschaft an-
bieten zu können. Mitarbeiter nahmen 
das Angebot an und schlossen unmit-
telbar mit der Versicherungsgesell-
schaft private Zusatzkrankenversiche-
rungsverträge ab. Die Versicherungs-
beiträge überwiesen sie direkt an die 
Gesellschaft. Hierfür erhielten sie mo-
natliche Zuschüsse von der GmbH auf 
ihr Gehaltskonto, die regelmäßig unter 
der 44 EUR-Freigrenze blieben. 

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
handelt es sich um Barlohn. Zahlt der 
Arbeitgeber seinem Mitarbeiter einen 
Zuschuss unter der Bedingung, dass 
dieser mit einem vom Arbeitgeber be-
nannten Unternehmen einen Vertrag 
schließt, wendet er Geld zu, keine Sa-
che. Die GmbH hatte ihren Arbeitneh-
mern letztlich nur den Kontakt zu dem 
Versicherungsunternehmen vermittelt 
und bei Vertragsschluss einen Geldzu-
schuss versprochen. Damit hatte sie 
ihren Arbeitnehmern keinen Versiche-
rungsschutz zugesagt. 

PRAXISTIPP | Entscheidet sich der 
Arbeitgeber dafür, seinen Arbeitneh-
mern – wie im ersten Fall – unmittel-
bar Versicherungsschutz zu gewähren, 
liegt zwar Sachlohn vor. Das Potenzial 
für weitere lohnsteuerfreie Sachbezüge 
ist angesichts der monatlichen Frei-
grenze von 44 EUR aber erheblich ein-
geschränkt. Durch die differenzierende 
Betrachtung des Bundesfinanzhofs be-
stehen jedoch Gestaltungsmöglich-
keiten, die Arbeitgeber im Sinne ihrer 
Arbeitnehmer nutzen sollten.

Quelle | BFH-Urteil vom 7.6.2018, Az. VI R 
13/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204316; 
BFH-Urteil vom 4.7.2018, Az. VI R 16/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 204317; BFH PM Nr. 47 
vom 12.9.2018

Für Unternehmer

E-Bilanz: Aktualisiertes Datenschema veröffentlicht

| Unternehmen müssen den Inhalt der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung übermitteln. Das Bundesfinanzministerium hat nun das aktualisierte Daten-
schema der Taxonomien (Version 6.2) als amtlich vorgeschriebenen Datensatz veröf-
fentlicht. Die aktualisierten Taxonomien stehen unter www.esteuer.de zur Ansicht 
und zum Abruf bereit. |

Die neuen Taxonomien sind grundsätz-
lich für die Bilanzen der Wirtschaftsjahre 
zu verwenden, die nach dem 31.12.2018 
beginnen (Wirtschaftsjahr 2019 oder 
2019/2020). Es wird aber nicht bean-
standet, wenn diese auch für das Wirt-
schaftsjahr 2018 oder 2018/2019 ver-
wendet werden.

Beachten Sie | Die Übermittlungsmög-
lichkeit mit diesen neuen Taxonomien 
wird für Testfälle voraussichtlich ab No-
vember 2018 gegeben sein; für Echtfälle 
ab Mai 2019.

Quelle | BMF-Schreiben vom 6.6.2018, Az. IV 
C 6 - S 2133-b/18/10001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 204509
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Für Kapitalanleger

Aktienübertragung auf Kind und zeitnaher  
Weiterverkauf kann anzuerkennen sein

| Schenken Eltern ihren Kindern Aktien und verkaufen diese die Aktien zeitnah an 
einen Dritten, unterstellt das Finanzamt regelmäßig einen Gestaltungsmissbrauch. 
Die Folge: Sowohl die Kapitalanlagen als auch die Kapitalerträge werden weiter 
den Eltern zugerechnet. Der Bundesfinanzhof hat jetzt jedoch entschieden, dass 
ein enger zeitlicher Zusammenhang von Schenkung und Verkauf allein nicht aus-
reicht, um einen steuerlichen Missbrauch anzunehmen. |

Hintergrund

Bei Schenkungen von Eltern an ihre Kin-
der fällt nur dann Schenkungsteuer an, 
soweit die Zuwendung – unter Berück-
sichtigung von Vorschenkungen inner-
halb eines 10-Jahres-Zeitraums – den 
Freibetrag von 400.000 EUR übersteigt.

Wurde die Übertragung des Kapitalver-
mögens steuerlich wirksam durchge-
führt, stehen dem Kind alle Einkünfte 
zu, die hieraus erzielt werden (z. B. Zin-
sen oder Veräußerungsgewinne). Eine 
Besteuerung findet aber regelmäßig 
nicht statt, da pro Jahr (Basis 2018) Ka-
pitalerträge i. H. von 9.837 EUR steuer-
frei sind (Grundfreibetrag: 9.000 EUR; 
Sparer-Pauschbetrag: 801 EUR; Son-
derausgabenpauschale: 36 EUR).

Beachten Sie | Neben der steuerlichen 
Vorteilhaftigkeit ist jedoch auch zu kons-
tatieren, dass hohe Einkünfte den An-
spruch auf die Familienversicherung 
gefährden können.

◼◼ Sachverhalt

Eine Mutter war an einer Aktienge-
sellschaft (AG) beteiligt und auch Mit-
glied des Aufsichtsrats. Sie schenkte 
ihren zwei minderjährigen Kindern je-
weils fünf Aktien. Knapp zwei Wochen 
später veräußerte sie einige der Aktien 
als Vertreterin ihrer Kinder an ein Vor-
standsmitglied der AG. Den Veräuße-
rungsgewinn von je 4.640 EUR erklärte 
sie in den Steuererklärungen der Kin-
der. Wegen des Grundfreibetrags wäre 
dieser bei den Kindern steuerfrei ge-
blieben. 

Das Finanzamt und das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz sahen aber insbeson-
dere wegen des engen zeitlichen Zu-
sammenhangs zwischen Schenkung 
und Verkauf einen Gestaltungsmiss-
brauch und rechneten die Verkaufsge-
winne der Mutter zu. Das sah der Bun-
desfinanzhof allerdings anders und 
verwies das Verfahren an die Vorins-
tanz zurück.

Nach der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs lässt allein die zeitliche Nähe 
zwischen der Schenkung und der Ver-
äußerung der Aktien keinen Schluss 
darauf zu, dass der Verkauf vor der 
Schenkung bereits geplant und ver-
handelt gewesen sein muss.

Die Mutter konnte in der Revision offen-
bar glaubhaft machen, dass die Schen-
kungen vom Vorstand der AG genehmigt 
werden mussten. Hierdurch hat der spä-
tere Käufer der Aktien von der Möglich-
keit erfahren, diese zu erwerben, und 
danach ein entsprechendes Kaufange-
bot unterbreitet, welches dann ange-
nommen wurde.

Beachten Sie | Im zweiten Rechtsgang 
wird das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
den Sachverhalt dahin aufklären müs-
sen, ob überhaupt von einer Zwischen-
schaltung der Kinder auszugehen ist. 
Fehlt es daran, weil sich die zwei Ereig-
nisse (Schenkung und Verkauf) zwar in 
engem zeitlichen Zusammenhang, aber 
(nachweislich) ohne inneren Zusam-
menhang ergeben haben, kommt ein 
Gestaltungsmissbrauch schon dem 
Grunde nach nicht in Betracht.

PRAXISTIPP | Bei dieser Entschei-
dung handelt es sich um einen Einzel-
fall. In der Praxis dürften die Finanz-
ämter gerade bei einem engen zeitli-
chen Zusammenhang zwischen 
Schenkung und Verkauf weiter einen 
Gestaltungsmissbrauch annehmen. 
Demzufolge dürfte ein (deutlich) län-
gerer Zeitraum als 14 Tage sicherlich 
förderlich sein.

Zudem sollten die Steuerpflichtigen 
außersteuerliche Gründe für den zu-
grundeliegenden Sachverhalt nennen 
und erläutern können. Wichtig ist 
auch, dass das geschenkte Vermögen 
ohne Einschränkungen in den Verfü-
gungsbereich des Kindes gelangt. 

Quelle | BFH-Urteil vom 17.4.2018, Az. IX R 
19/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202839

Für GmbH-Geschäftsführer

D&O-Versicherung deckt 
nicht die Haftung wegen 
nach Insolvenzreife  
zu Unrecht getätigter 
Zahlungen ab
| In einem Verfahren des Oberlandes-
gerichts Düsseldorf ging es kürzlich um 
den Umfang des Versicherungsschut-
zes einer sogenannten D&O-Versiche-
rung, wenn der Geschäftsführer einer 
GmbH für Zahlungen nach Zahlungsun-
fähigkeit oder Überschuldung der Ge-
sellschaft in die Haftung genommen 
wird (§ 64 GmbH-Gesetz). |

Hintergrund

Bei einer D&O-Versicherung handelt es 
sich um eine Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung für Unternehmens-
leitungen und leitende Angestellte. 

Nach § 64 GmbH-Gesetz sind Ge-
schäftsführer der Gesellschaft zum Er-
satz von Zahlungen verpflichtet, die 
nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 
der Gesellschaft oder nach Feststel-
lung ihrer Überschuldung geleistet 
werden. Haftungsvoraussetzung ist, 
dass der Geschäftsführer mindestens 
fahrlässig gehandelt hat. Der anzule-
gende Maßstab ist dabei die Sorgfalt 
eines ordentlichen Geschäftsmanns.

◼◼ Vereinfachter Sachverhalt

Die Geschäftsführerin einer GmbH war 
vom Insolvenzverwalter der Gesell-
schaft erfolgreich in Anspruch genom-
men worden, da die GmbH nach Eintritt 
der Insolvenzreife noch Überweisun-
gen getätigt hatte. Die Geschäftsführe-
rin hatte von der Versicherung die Frei-
stellung verlangt – jedoch ohne Erfolg.

Entscheidung

Nach der Entscheidung ist der Haf-
tungsanspruch gemäß § 64 GmbH-Ge-
setz nicht mit dem versicherten An-
spruch auf Schadenersatz wegen eines 
Vermögensschadens vergleichbar. Es 
handelt sich vielmehr um einen „Er-
satzanspruch eigener Art“, der allein 
dem Interesse der Gläubigergesamtheit 
eines insolventen Unternehmens dient.

Quelle | OLG Düsseldorf, Urteil vom 
20.7.2018, Az. 4 U 93/16, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 204629; OLG Düsseldorf, PM 18/2018 
vom 20.7.2018
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Für Arbeitgeber

Sachbezüge: Ermittlung 
der 44 EUR-Freigrenze 
| Gewährt ein Arbeitgeber seinem Ar-
beitnehmer Sachbezüge in Höhe von 
maximal 44 EUR (brutto) monatlich, fällt 
hierfür keine Lohnsteuer an. Hierbei ist 
jedoch zu beachten, dass in die Berech-
nung der Freigrenze Versand- und Ver-
packungskosten einzubeziehen sind. 
Ergibt sich dadurch ein Betrag von mehr 
als 44 EUR, ist der komplette Sachbezug 
lohnsteuerpflichtig. Diese Ansicht hat 
das Finanzgericht Baden-Württemberg 
in 2016 vertreten. Im Revisionsverfah-
ren hat der Bundesfinanzhof diese 
Sichtweise nun wie folgt konkretisiert: |

Bei der Berechnung des Sachbezugs-
werts ist der um übliche Preisnachlässe 
geminderte übliche Endpreis am Abga-
beort anzusetzen. Das ist der Preis, der 
im allgemeinen Geschäftsverkehr von 
Letztverbrauchern für identische bzw. 
gleichartige Waren gezahlt wird. 

Beachten Sie | Vergleichspreis ist 
grundsätzlich der günstigste Einzel-
handelspreis am Markt. Dabei sind 
auch allgemein zugängliche Internet-
angebote einzubeziehen.

MERKE | Es ist grundsätzlich nicht zu 
beanstanden, den Wert des Sachbe-
zugs anhand der Kosten zu bemessen, 
die der Arbeitgeber seinerseits dafür 
aufgewendet hat. Dies gilt zumindest 
dann, wenn der Arbeitgeber die Ware 
oder Dienstleistung aus Quellen bezo-
gen hat, die auch Endverbrauchern zu-
gänglich sind. Zudem müssen die Kos-
ten um etwaige Nachlässe (etwa Men-
genrabatte) bereinigt werden, die End-
verbraucher nicht erhalten hätten.

Liefert der Arbeitgeber die Ware in die 
Wohnung des Arbeitnehmers, ist dies 
eine zusätzliche Leistung. Es handelt 
sich um einen weiteren Sachbezug, der 
gesondert zu bewerten ist. Eine Berei-
cherung kann aber fehlen, wenn der 
Arbeitnehmer für das Empfangene 
selbst nichts hätte aufwenden müssen.

Entsprechendes gilt, wenn der güns-
tigste Einzelhandelspreis am Markt im 
Versand- oder Onlinehandel gefunden 
wird. Ist der Versand als eigenständige 
Leistung ausgewiesen, tritt der geld-
werte Vorteil aus der Lieferung „nach 
Hause“ zum Warenwert hinzu.

Quelle | BFH-Urteil vom 6.6.2018, Az. VI R 
32/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 203070

Für Arbeitnehmer

Werbungskosten für Homeoffice bei Vermietung  
an Arbeitgeber

| Vermietet der Steuerpflichtige eine Einliegerwohnung als Homeoffice an seinen 
Arbeitgeber für dessen betriebliche Zwecke, kann er Werbungskosten nur abzie-
hen, wenn eine objektbezogene Prognose die Überschusserzielungsabsicht be-
legt. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Eheleute waren Eigentümer eines Ge-
bäudes. Das Obergeschoss bewohn-
ten sie selbst. Eine Einliegerwohnung 
mit Büro, Besprechungsraum, Küche 
und Bad/WC im Erdgeschoss vermie-
teten sie als Homeoffice des Ehe-
manns an dessen Arbeitgeber. Der 
Mietvertrag war zeitlich an den Ar-
beitsvertrag und an die Weisung des 
Arbeitgebers gebunden, die Tätigkeit in 
diesen Büroräumen zu betreiben. 

Die Eheleute machten einen Wer-
bungskostenüberschuss (29.900 EUR) 
geltend. Hierin waren Kosten in Höhe 
von 25.780 EUR für die behindertenge-
rechte Renovierung des Badezimmers 
mit Dusche und Badewanne enthal-
ten. Der Bundesfinanzhof musste nun 
entscheiden, ob der Werbungskosten-
überschuss anzuerkennen ist.

Grundsätzlich stellen die Renovie-
rungsaufwendungen für das Badezim-
mer Werbungskosten dar. Denn im 
Streitfall handelte es sich um ein 
Homeoffice mit Publikumsverkehr. We-
gen der im Geschäftsverkehr notwen-
dig vorzuhaltenden sanitären Einrich-
tungen hatte der Arbeitgeber demnach 
auch das Badezimmer angemietet.

Bei einer auf Dauer angelegten Vermie-
tungstätigkeit ist grundsätzlich und ty-
pisierend davon auszugehen, dass der 
Steuerpflichtige beabsichtigt, einen 
Einnahmenüberschuss zu erwirtschaf-
ten. Diese ständige Rechtsprechung gilt 
aber nur für die Vermietung von Woh-
nungen und nicht für die Vermietung 
von Gewerbeimmobilien. 

Die zweckentfremdete Vermietung von 
Wohnraum an den Arbeitgeber zu des-
sen betrieblichen Zwecken hat der 
Bundesfinanzhof nun erstmals als Ver-
mietung zu gewerblichen Zwecken be-
urteilt. Dabei berücksichtigte er auch, 
dass der Mietvertrag an das Bestehen 
des Dienstverhältnisses gekoppelt war. 

Beachten Sie | Mit dieser Entschei-
dung hat der Bundesfinanzhof der an-
derslautenden Ansicht der Finanzver-
waltung widersprochen. Da der Bundes-
finanzhof den Fall an die Vorinstanz zu-
rückverwiesen hat, muss diese die Ein-
künfteerzielungsabsicht nun anhand 
einer Überschussprognose feststellen.

Quelle | BFH-Urteil vom 17.4.2018, Az. IX R 
9/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 203021; 
BFH, PM Nr. 43 vom 20.8.2018; BMF-Schrei-
ben vom 13.12.2005, Az. IV C 3 - S 2253 - 112/05

Für Unternehmer

Unrichtiger Steuerausweis: Vorsicht bei Ausstellung  
mehrerer Rechnungen über dieselbe Leistung
| Teilweise erstellen Unternehmer Rechnungen mit gesondertem Ausweis der Um-
satzsteuer und daneben über denselben Umsatz eine weitere Rechnung oder eine  
– später ausgestellte – Gesamtabrechnung mit erneutem gesonderten Umsatz-
steuer-Ausweis. Das Problem: Der Unternehmer schuldet die in den zusätzlichen 
Rechnungen ausgewiesene Steuer neben der Umsatzsteuer für den eigentlich aus-
geführten Umsatz. |

Die Erteilung von Einzel- und Gesamt-
rechnungen betrifft z. B. Monatsab-
rechnungen von Kurierdiensten oder 
Abschlags- und Schlussrechnungen 
von Bauunternehmen. Hier ist das Ab-
rechnungsverfahren so zu gestalten, 
dass nur eine Rechnung (entweder die 
Einzel- oder die spätere Gesamtab-

rechnung) den Rechnungsempfänger 
zum Vorsteuerabzug berechtigt oder die 
gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer 
für eine Voraus- oder Anzahlung in der 
Gesamtrechnung abgesetzt wird. 

Quelle | OFD Karlsruhe, Verfügung vom 
15.8.2018, Az. S 7282, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 204314
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Für Unternehmer

Investitionsabzugsbetrag trotz Verbringung  
von Werkzeugen ins Ausland?
| Wird ein Wirtschaftsgut bei einem fremden Unternehmen im Ausland gelagert, ist 
ein Investitionsabzugsbetrag dennoch möglich. Das gilt nach Ansicht des Finanzge-
richts Niedersachsen zumindest dann, wenn die tatsächliche Gewalt über das Wirt-
schaftsgut innerhalb kurzer Frist wiedererlangt werden kann und damit im Einfluss-
bereich des Betriebs verbleibt.  |

Hintergrund

Für die künftige (Investitionszeitraum von 
drei Jahren) Anschaffung oder Herstel-
lung eines abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsguts des Anlagevermögens 
können Steuerpflichtige bis zu 40 % der 
voraussichtlichen Anschaffungs-/Her-
stellungskosten gewinnmindernd abzie-
hen. Der so erzielbare Steuerstundungs-
effekt soll Investitionen von kleinen und 
mittelständischen Betrieben erleichtern. 

Voraussetzung ist u. a., dass das Wirt-
schaftsgut mindestens bis zum Ende 
des dem Wirtschaftsjahr der Anschaf-
fung oder Herstellung folgenden Wirt-
schaftsjahrs in einer inländischen Be-
triebsstätte des Betriebs genutzt wird.

◼◼ Vereinfachter Sachverhalt

Ein deutsches Unternehmen (UD) be-
nötigte für die Herstellung eines neu 
entwickelten Produkts u. a. Kunststoff-
formteile, die im Spritzgussverfahren 
hergestellt werden. Die Spritzgussfor-
men werden in der Produktion als 
„Werkzeuge” in universelle Spritzguss-
maschinen eingesetzt und produzieren 
dann die Kunststoffformteile. Bei der 
Herstellung der Spritzgussformen be-
diente sich UD eines Unternehmens in 
Italien (UI). Dieses sollte später auch 
die Spritzgussteile liefern und deshalb 
die Werkzeuge im Besitz behalten. Die 
neuen Werkzeuge, Konstruktions-
zeichnungen und Datenblätter gingen 
in das Eigentum der UD über.

UD machte für die Werkzeuge einen In-
vestitionsabzugsbetrag geltend und 
nahm Sonderabschreibungen vor. Das 
Finanzamt lehnte das jedoch ab: Es be-
stehe eine unentgeltliche Überlas-
sung der Werkzeuge an UI in Italien, 
sodass die erforderliche Nutzung in 
einer inländischen Betriebsstätte nicht 
vorliege. Doch das sah das Finanzge-
richt Niedersachsen anders. 

Es hat keine außerbetriebliche Nutzung 
stattgefunden. UI hat die Werkzeuge 
nämlich nicht für Produkte anderer Un-
ternehmen oder eine Eigenproduktion 
benutzt. Anderen Unternehmen war die 
Nutzung vielmehr untersagt. Das Eigen-
tum blieb die ganze Zeit bei UD. 

Es ist naheliegend, das Merkmal „Ver-
bleiben“ nicht streng örtlich („Betriebs-
hof”), sondern vielmehr „funktional“ 
aufzufassen. Die Werkzeuge waren 
funktional ausschließlich dem Betrieb 
der UD zugeordnet. UD konnte die Werk-
zeuge jederzeit herausverlangen, was 
auch vertraglich vereinbart war.

PRAXISTIPP | Da gegen diese Ent-
scheidung inzwischen die Revision an-
hängig ist, sollten geeignete Fälle vor-
erst offengehalten werden. 

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
15.5.2018, Az. 3 K 74/18, Rev. BFH Az. IV R 16/18, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202588; BMF-
Schreiben vom 20.3.2017, Az. IV C 6 - S 2139-
b/07/10002-02, Rz. 38

Für alle Steuerpflichtigen

Zählkindervorteil in einer 
„Patchwork-Familie“: 
Beim Kindergeld auf den 
richtigen Antragsteller 
achten 

| Leben die Eltern eines gemeinsamen 
Kindes in nichtehelicher Lebensge-
meinschaft zusammen und sind in deren 
Haushalt auch zwei ältere, aus einer an-
deren Beziehung stammende Kinder 
eines Elternteils aufgenommen, kommt 
es für die Höhe des Kindergelds darauf 
an, wer den Antrag stellt. Dies zeigt eine 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs. |

Hintergrund: Das monatliche Kinder-
geld ist derzeit wie folgt gestaffelt: Je-
weils 194 EUR für das erste und zweite 
Kind, 200 EUR für das dritte Kind und 
225 EUR für jedes weitere Kind. 

◼◼ Sachverhalt

Ein Paar lebte in einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft. Es hatte ein ge-
meinsames Kind. Im Haushalt befan-
den sich noch zwei Kinder, die die 
Partnerin aus einer früheren Bezie-
hung mitgebracht hatte. Der Mann be-
antragte für das gemeinsame Kind 
Kindergeld. Dabei begehrte er ein er-
höhtes Kindergeld, weil dieses Kind 
das „dritte“ Kind darstelle. Doch diesen 
Zählkindervorteil lehnten die Familien-
kasse und schließlich auch der Bun-
desfinanzhof ab. Begründung: Bei den 
älteren Kindern handelt es sich aus der 
Sicht des Mannes weder um leibliche 
noch um Adoptiv- oder Pflegekinder. 

Erforderlich ist eine gesteigerte Ver-
bundenheit zwischen dem Steuer-
pflichtigen und dem Kind. Und daran, so 
der Bundesfinanzhof, fehlt es bei einer 
jederzeit lösbaren Lebensgemeinschaft 
zwischen unverheirateten Lebensge-
fährten.

PRAXISTIPP | Der Zählkindervorteil 
hätte erreicht werden können, wenn 
die Frau den Kindergeldantrag für das 
gemeinsame Kind gestellt hätte. Für 
das dritte – das jüngste – Kind hätte es 
dann mehr Kindergeld gegeben, weil 
die beiden älteren Kinder leibliche 
Kinder der Antragstellerin waren.

Quelle | BFH-Urteil vom 25.4.2018, Az. III R 
24/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202408

Für Unternehmer

Künstlersozialabgabe bleibt in 2019 stabil
| Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung wird auch in 2019 bei 4,2 % liegen. 
Eine entsprechende Verordnung wurde kürzlich im Bundesgesetzblatt verkündet. |

Grundsätzlich gehören alle Unterneh-
men, die durch ihre Organisation, be-
sondere Branchenkenntnisse oder spe-
zielles Know-how den Absatz künstle-
rischer Leistungen am Markt fördern 
oder ermöglichen, zum Kreis der 
künstlersozialabgabepflichtigen Perso-

nen. Weitere Informationen zur Abga-
bepflicht und -freiheit (u. a. Geringfü-
gigkeitsgrenze von 450 EUR) erhalten 
Sie unter www.kuenstlersozialkasse.de.

Quelle | Künstlersozialabgabe-Verordnung 2019 
vom 23.8.2018, BGBl I 2018, 1348
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Für alle Steuerpflichtigen

Keine Grunderwerbsteuer 
auf Einbauküche und 
Markisen  

| Käufer einer Immobilie können die 
Grunderwerbsteuer reduzieren, wenn 
aus dem Kaufpreis Beträge herausge-
rechnet werden, die nicht die Immobilie 
selbst betreffen, sondern gebrauchte 
bewegliche Gegenstände. Dabei ist aber 
darauf zu achten, dass die für das Zube-
hör ausgewiesenen Kaufpreise realis-
tisch sind. Dies ergibt sich aus einer Ent-
scheidung des Finanzgerichts Köln. |

◼◼ Sachverhalt

Eheleute hatten für 392.500 EUR ein 
Einfamilienhaus gekauft. Im notariel-
len Kaufvertrag wurde vereinbart, 
dass 9.500 EUR auf die mitverkaufte 
Einbauküche und Markisen entfielen. 
Das Finanzamt erhob aber auch auf 
diesen Teilbetrag Grunderwerbsteuer, 
weil es den für die gebrauchten Ge-
genstände vereinbarten Preis für zu 
hoch hielt. Dieser Ansicht folgte das 
Finanzgericht Köln jedoch nicht.

Die in einem Kaufvertrag gesondert ver-
einbarten Kaufpreise sind der Besteue-
rung zugrunde zu legen, solange keine 
Zweifel an der Angemessenheit beste-
hen. Will das Finanzamt dies nicht ak-
zeptieren, muss es nachweisen, dass für 
die beweglichen Gegenstände keine rea-
listischen Werte angesetzt worden sind. 

MERKE | Als Vergleichsmaßstab eig-
nen sich weder die amtlichen Abschrei-
bungstabellen noch die auf Verkaufs-
plattformen für gebrauchte und ausge-
baute Gegenstände geforderten Preise. 

Der Steuerpflichtige ist nur verpflich-
tet, die erforderlichen Angaben und 
Belege nach seinen Möglichkeiten und 
aus seiner Sphäre beizusteuern (zum 
Beispiel die Zulassung der Inaugen-
scheinnahme und die Zurverfügung-
stellung vorhandener Belege). Es kann 
nicht verlangt werden, dass er Belege 
beibringt, die ihm nicht vorliegen. 

Führen die Inaugenscheinnahme, Fo-
tos und weitere Angaben nach Ansicht 
des Finanzamts zu keiner sachgerech-
ten Schätzung, ist gegeben enfalls ein 
Sachverständiger heranzuziehen.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 8.11.2017, Az. 5 K 
2938/16, rkr., unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
202589; FG Köln, PM vom 20.7.2018

Für Vermieter

Anschaffungsnahe Herstellungskosten auch  
bei ungeplanter Renovierung

| Wenn eine Mietwohnung nach dem plötzlichen Tod des Mieters unerwartet saniert 
werden muss, um eine Neuvermietung überhaupt erst zu ermöglichen, sind diese 
Aufwendungen dennoch in die schädliche 15 %-Grenze zur Überprüfung anschaf-
fungsnaher Herstellungskosten einzubeziehen. Dies hat der Bundesfinanzhof ent-
schieden und sich damit von einer Entscheidung aus 2017 abgegrenzt. |

Hintergrund

Anschaffungsnahe Herstellungskosten 
liegen vor, wenn innerhalb von drei Jah-
ren nach dem Gebäudekauf Instandset-
zungs- und Modernisierungsmaßnah-
men durchgeführt werden, deren Netto-
aufwendungen 15 % der Gebäude-An-
schaffungskosten übersteigen. Gesetz-
lich ausgenommen sind: Aufwendungen 
für Erweiterungen und Aufwendungen 
für Erhaltungsarbeiten, die jährlich übli-
cherweise anfallen.

PRAXISTIPP | Anschaffungsnahe Her-
stellungskosten wirken sich nicht im 
Jahr der Zahlung, sondern nur über 
die Gebäudeabschreibung (regelmäßig 
50 Jahre) als Werbungskosten aus. So-
mit sollte die 15 %-Grenze innerhalb 
der Dreijahresfrist nach Möglichkeit 
nicht überschritten werden. Dies ge-
lingt in der Regel durch zeitliche Ver-
schiebung der Maßnahmen.

◼◼ Sachverhalt

Eheleute kauften in 2012 eine vermie-
tete Eigentumswohnung. In ihrer 
Steuererklärung für 2014 machten sie 
umfangreiche Instandhaltungsauf-
wendungen als sofort abzugsfähige 
Werbungskosten geltend. Sie waren 
der Ansicht, dass die Dreijahresfrist 
nicht gelte, da die langjährige Mieterin 
kurz nach dem Erwerb der Wohnung 
plötzlich verstorben sei. Ohne die un-
geplante Sanierung wäre keine Neu-
vermietung möglich gewesen. Diese 
Argumentation war letztlich aber nicht 
erfolgreich.

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs werden grundsätzlich sämt-
liche Kosten für bauliche Maßnahmen, 
die im Rahmen einer im Zusammen-
hang mit der Anschaffung eines Gebäu-
des vorgenommenen Sanierung anfal-
len, zusammengerechnet. Eine Seg-
mentierung der Gesamtkosten bzw. 
isolierte Betrachtung einzelner bauli-
cher Maßnahmen findet nicht statt.

Kosten für Instandsetzungsmaßnah-
men zur Beseitigung verdeckter – im 
Zeitpunkt der Anschaffung des Gebäu-
des jedoch bereits vorhandener – Män-
gel sind den anschaffungsnahen Her-
stellungskosten zuzuordnen. Gleiches 
gilt für Kosten zur Beseitigung von bei 
der Anschaffung angelegter, aber erst 
nach dem Erwerb auftretender alters-
üblicher Mängel und Defekte.

Aufwendungen zur Beseitigung von 
Schäden, die im Zeitpunkt der Anschaf-
fung nicht vorhanden und auch noch 
nicht angelegt waren, sondern nach-
weislich erst zu einem späteren Zeit-
punkt durch das schuldhafte Handeln 
eines Dritten am Gebäude verursacht 
worden sind, sind hingegen nicht den 
anschaffungsnahen Herstellungskos-
ten zuzuordnen.

Beachten Sie | Es kommt also darauf 
an, ob ein Schaden bereits beim Immo-
bilienerwerb „angelegt“ war oder erst 
später – wie im Fall der Einwirkung 
durch Dritte – entstanden ist. 
Quelle | BFH-Urteil vom 13.3.2018, Az. IX R 
41/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202271; 
BFH-Urteil vom 9.5.2017, Az. IX R 6/16

Für Arbeitgeber

Lohnsteueranmeldung ab 2019: Vordruck veröffentlicht
| Das Bundesfinanzministerium (Bekanntmachung vom 24.8.2018, Az. IV C 5 - S 
2533/18/10002) hat den Vordruck für die Lohnsteueranmeldung 2019 veröffentlicht. 
Abweichend vom Vordruckmuster ist in den elektronischen Formularen zusätzlich 
zur Kennzahl 23 ein Freitextfeld für die entsprechenden Angaben sowie ein Eintra-
gungsfeld mit der Kennzahl 91 für den Familienkassenschlüssel und ein Eintra-
gungsfeld mit der Kennzahl 43 für das ausgezahlte Kindergeld vorzusehen. |
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Für Vermieter

Ortsübliche Marktmiete bei möblierten Wohnungen
| Bei der verbilligten Vermietung an Angehörige können Werbungskosten den-
noch in voller Höhe steuermindernd geltend gemacht werden, wenn die Miete min-
destens 66 % des ortsüblichen Niveaus beträgt. Liegt die Miete darunter, sind die 
Kosten aufzuteilen. Bei der Vermietung möblierter Wohnungen ist ein Zuschlag für 
die Möblierung zu berücksichtigen, wenn er sich aus einem örtlichen Mietspiegel 
oder aus am Markt realisierbaren Zuschlägen ermitteln lässt. Eine Ermittlung in 
anderer Weise kommt nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht in Betracht. |

◼◼ Sachverhalt

Eheleute vermieteten ihrem Sohn eine 
Wohnung, die mit einer neuen Einbau-
küche ausgestattet war. Zudem wur-
den eine Waschmaschine und ein 
Trockner überlassen. In ihren Steuer-
erklärungen machten die Eheleute 
Werbungskostenüberschüsse geltend. 
Sie unterließen es, für die mitvermiete-
ten Geräte die ortsübliche Vergleichs-
miete gesondert zu erhöhen, berück-
sichtigten die Gegenstände jedoch nach 
dem Punktesystem des Mietspiegels. 

Das Finanzamt ging von einer verbillig-
ten Vermietung aus, da die ortsübliche 
Vergleichsmiete unter Einbeziehung 
eines Möblierungszuschlags zu be-
stimmen sei. Diesen setzte es in Höhe 
der monatlichen Abschreibungen an. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Düs-
seldorf war letztlich nicht erfolgreich. 
Positiver verlief die Revision aber vor 
dem Bundesfinanzhof.

Ortsübliche Miete ist die Bruttomiete,  
d. h. die Kaltmiete zuzüglich der nach 
der Betriebskostenverordnung umlage-
fähigen Kosten. Nach der aktuellen Ent-
scheidung ist grundsätzlich ein Möblie-
rungszuschlag anzusetzen, da derartige 

Überlassungen regelmäßig mit einem 
gesteigerten Nutzungswert verbunden 
sind, die sich häufig auch in einer höhe-
ren ortsüblichen Miete niederschlagen. 
Zur Ermittlung der ortsüblichen Miete 
ist der örtliche Mietspiegel heranzuzie-
hen. Sieht der Mietspiegel z. B. für eine 
überlassene Einbauküche einen prozen-
tualen Zuschlag oder eine Erhöhung 
des Ausstattungsfaktors über ein Punk-
tesystem vor, ist diese Erhöhung als 
marktüblich anzusehen.

Lässt sich dem Mietspiegel hierzu nichts 
entnehmen, ist ein am örtlichen Miet-
markt realisierbarer Möblierungszu-
schlag zu berücksichtigen. Kann auch 
dieser nicht ermittelt werden, ist auf die 
ortsübliche Marktmiete ohne Möblie-
rung abzustellen. 

Beachten Sie | Es kommt nicht in Be-
tracht, einen Möblierungszuschlag aus 
dem Monatsbetrag der linearen Ab-
schreibung für die überlassenen Möbel 
und Einrichtungsgegenstände abzulei-
ten. Auch der Ansatz eines prozentualen 
Mietrenditeaufschlags ist nicht zulässig.

Quelle | BFH-Urteil vom 6.2.2018, Az. IX R 
14/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202114

Für Unternehmer

Richtsatzsammlung  
für 2017 veröffentlicht

| Die Finanzverwaltung hat die Richt-
satzsammlung für das Kalenderjahr 
2017 und die Pauschbeträge für un-
entgeltliche Wertabgaben 2017/2018 
bekanntgegeben. |

Die Richtsätze wurden für die einzelnen 
Gewerbeklassen auf der Grundlage von 
Betriebsergebnissen zahlreicher ge-
prüfter Unternehmen ermittelt. Sie sind 
für die Verwaltung ein Hilfsmittel, um 
Umsätze und Gewinne zu verproben und 
ggf. bei Fehlen anderer geeigneter Un-
terlagen zu schätzen. 

Wurden die Buchführungsergebnisse 
formell ordnungsgemäß ermittelt, darf 
eine Schätzung in der Regel nicht allein 
darauf gestützt werden, dass die erklär-
ten Gewinne oder Umsätze von den Zah-
len der Richtsatzsammlung abweichen. 
Ist die Buchführung aber nicht ord-
nungsgemäß, ist der Gewinn zu schät-
zen, unter Umständen unter Anwendung 
von Richtsätzen.

Beachten Sie | Durch die Pauschbe-
träge für unentgeltliche Wertabgaben 
können Warenentnahmen monatlich 
pauschal verbucht werden. Individuelle 
Zu- oder Abschläge sind nicht zulässig.

Quelle | BMF-Schreiben vom 5.7.2018, Az. IV 
A 4 - S 1544/09/10001-10, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 202734

Für alle Steuerpflichtigen

Schulgeld: Studien-
gebühren für private 
Hochschule sind  
keine Sonderausgaben
| Eltern können unter gewissen Vor-
aussetzungen 30 % des Entgelts 
(höchstens aber 5.000 EUR) für den 
Schulbesuch ihres Kindes an einer Pri-
vatschule als Sonderausgaben abset-
zen. Entgelte für ein Studium an einer 
privaten Fachhochschule sind jedoch 
nicht abziehbar. Mit dieser Entschei-
dung hat der Bundesfinanzhof seine 
Sichtweise bestätigt, wonach Hoch-
schulen und Fachhochschulen nicht 
unter den Begriff der Schule im Sinne 
der Vorschrift fallen. |

Quelle | BFH-Urteil vom 10.10.2017, Az. X R 
32/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 199881

Für Arbeitnehmer

Minijob: Rechner zur Bestimmung des Mindesturlaubs

| Die Minijob-Zentrale hat einen Online-Rechner zur Verfügung gestellt, mit dem 
der Mindesturlaub im Minijob ermittelt werden kann. Diesen Rechner erhalten Sie 
unter www.iww.de/s1875. Bei der Eingabe ist zu unterscheiden, ob die Beschäftigung 
bei gleicher Anzahl von Arbeitstagen pro Arbeitswoche erfolgt oder, ob Minijobber mit 
unregelmäßigen Arbeitstagen pro Woche beschäftigt sind. Im zweiten Fall sind die 
durchschnittlichen Beschäftigungstage im Jahr anzugeben. |

Bruchteile von Urlaubstagen, die min-
destens einen halben Tag ergeben, sind 
auf volle Urlaubstage aufzurunden (§ 5 
Abs. 2 Bundesurlaubsgesetz). Hat ein 
Arbeitnehmer indes Anspruch auf Ur-
laub, der weniger als einen halben Ur-
laubstag beträgt, ist der Anspruch we-
der auf- noch abzurunden, sofern nicht 
gesetzliche, tarif- oder arbeitsvertragli-

che Bestimmungen Abweichendes re-
geln. Es verbleibt bei dem Anspruch auf 
den bruchteiligen Urlaubstag. Dies hat 
aktuell das Bundesarbeitsgericht ent-
schieden.

Quelle | Minijob-Zentrale vom 2.8.2018 „NEU: 
Online-Rechner für Mindesturlaub im Mini-
job“; BAG-Urteil vom 23.1.2018, Az. 9 AZR 
200/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 201700
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Für alle Steuerpflichtigen

Gewinne aus dem  
privaten Verkauf von 
Champions-League- 
Karten sind steuerfrei

| Das Finanzgericht Baden-Württem-
berg hat entschieden, dass der private 
Verkauf von Champions-League-Final-
karten keinen steuerbaren Vorgang dar-
stellt und ein Gewinn somit nicht zu ver-
steuern ist. Hiermit will sich das 
Finanzamt jedoch nicht zufrieden geben 
und hat Revision eingelegt, sodass nun 
der Bundesfinanzhof gefragt ist. |

◼◼ Sachverhalt

In ihrer Einkommensteuererklärung 
erklärten die Steuerpflichtigen bei den 
privaten Veräußerungsgeschäften die 
Anschaffung und den Verkauf von 2 Ein-
trittskarten für das Champions-
League-Finale 2015 in Berlin. Sie gin-
gen jedoch von der Steuerfreiheit des 
Veräußerungsgeschäfts aus und setz-
ten somit einen Gewinn in Höhe von  
0 EUR an. Das Finanzamt hingegen 
erfasste sonstige Einkünfte aus priva-
ten Veräußerungsgeschäften in Höhe 
von 2.577 EUR. Nach erfolglosem Ein-
spruchsverfahren bekamen die Steu-
erpflichtigen vor dem Finanzgericht 
Baden-Württemberg jedoch recht.

Zunächst stellte das Finanzgericht her-
aus, dass kein privates Veräußerungs-
geschäft im Sinne des § 23 Einkommen-
steuergesetz (EStG) vorliegt. Zwar be-
trug der Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung nicht mehr als ein 
Jahr und die Eintrittskarten sind auch 
ein Wirtschaftsgut. Allerdings handelt es 
sich bei den Champions-League-Final-
karten um Wertpapiere – und diese hat 
der Gesetzgeber mit dem Unterneh-
menssteuerreformgesetz 2008 ab 
1.1.2009 aus dem Anwendungsbereich 
des § 23 EStG herausgenommen.

Schließlich, so das Finanzgericht, ist 
der Gewinn aus der Veräußerung der 
Eintrittskarten auch nicht als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen zu versteuern.

Beachten Sie | Der Fall betraf den ein-
maligen Verkauf von hochwertigen Ti-
ckets. Eine andere steuerliche Beurtei-
lung ergibt sich für Personen, die regel-
mäßig Tickets an- und verkaufen.

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
2.3.2018, Az. 5 K 2508/17, Rev. BFH Az. IX R 
10/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202166

Für Unternehmer

Ausnahmen von der Einzelaufzeichnungspflicht

| Mit Wirkung ab dem 29.12.2016 wurde der Grundsatz der Einzelaufzeichnungs-
pflicht gesetzlich festgeschrieben. Das Bundesfinanzministerium hat nun ein An-
wendungsschreiben zu den „Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für 
Aufzeichnungen“ veröffentlicht, in dem es auch auf die Einzelaufzeichnungspflicht 
und deren Ausnahmen eingeht. |

Die Pflicht zur Einzelaufzeichnung gilt 
grundsätzlich unabhängig davon, ob 
der Steuerpflichtige ein elektronisches 
Aufzeichnungssystem oder eine offene 
Ladenkasse verwendet.

MERKE | Einzelaufzeichnungspflicht 
bedeutet, dass aufzeichnungspflichtige 
Geschäftsvorfälle laufend zu erfassen, 
einzeln festzuhalten sowie aufzuzeich-
nen und aufzubewahren sind, sodass 
sich die einzelnen Geschäftsvorfälle in 
ihrer Entstehung und Abwicklung ver-
folgen lassen können. 

Nach der gesetzlichen Regelung besteht 
beim Verkauf von Waren an eine Vielzahl 
von nicht bekannten Personen gegen 
Barzahlung aus Zumutbarkeitsgründen 
keine Einzelaufzeichnungspflicht. Vor-
aussetzung: Es wird eine offene Laden-
kasse und kein elektronisches Auf-
zeichnungssystem verwendet.

Diese Ausnahmeregelung hat das Bun-
desfinanzministerium nun auf Dienst-
leistungen gegen Barzahlung ausge-
dehnt, wenn kein elektronisches Auf-
zeichnungssystem verwendet wird. Der 
Geschäftsbetrieb muss auf eine Vielzahl 
von Kundenkontakten ausgerichtet und 
der Kundenkontakt des Dienstleisters 
und seiner Angestellten im Wesentli-
chen auf die Bestellung und den kurzen 
Bezahlvorgang beschränkt sein. 

Beachten Sie | Einzelaufzeichnungen 
sind zu führen, wenn der Kundenkontakt 
in etwa der Dauer der Dienstleistung 
entspricht und der Kunde auf die Aus-
übung der Dienstleistung üblicherweise 
individuell Einfluss nehmen kann.

Quelle | BMF-Schreiben vom 19.6.2018, Az. IV 
A 4 - S 0316/13/10005 :053, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 201924; Gesetz zum Schutz vor Ma-
nipulationen an digitalen Grundaufzeichnun-
gen, BGBl I 2016, S. 3152 

Für Unternehmer

Ein-Prozent-Regel: Keine Deckelung des Privatanteils 
auf 50 % der Kosten 
| Auch wenn die Anwendung der Ein-Prozent-Regel voraussetzt, dass der Pkw zu 
mehr als 50 % betrieblich genutzt wird, ist es nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
verfassungsrechtlich nicht geboten, die Nutzungsentnahme auf 50 % der Gesamtauf-
wendungen für das Kfz zu begrenzen. |

Hintergrund: Entstehen einem Unter-
nehmer für seinen Firmenwagen nur 
geringe Kosten, kann der private Nut-
zungsanteil nach der Ein-Prozent-Regel 
über den tatsächlichen Kosten liegen. In 
diesem Fall ist der private Nutzungsan-
teil auf die tatsächlichen Kosten be-
grenzt. Dies ist zwar nicht gesetzlich 
geregelt, wird aber von der Finanzver-
waltung im Zuge einer Billigkeitsrege-
lung praktiziert.

Im Streitfall forderte der Steuerpflich-
tige, den Wert der Nutzungsentnahme 
auf maximal 50 % der Gesamtkosten 
im Streitjahr zu begrenzen. Doch das 
lehnte der Bundesfinanzhof ab – und 
zwar insbesondere aus folgenden 
Gründen: 

 • Jeder Steuerpflichtige kann der  
typisierenden Ein-Prozent-Regel 
durch den Nachweis des tatsächli-
chen Sachverhalts mittels eines 
ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs 
entgehen.

 • Eine teleologische Reduzierung 
des gesetzlichen Wortlauts durch 
Deckelung der Nutzungsentnahme 
ist nicht geboten. Das gilt unab-
hängig davon, dass die Finanzver-
waltung im Wege der Billigkeit eine 
Deckelung auf 100 % der Gesamt-
kosten vornimmt. 

Quelle | BFH-Urteil vom 15.5.2018, Az. X R 
28/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 203024; 
BMF-Schreiben vom 18.11.2009, Az. IV C 6 - S 
2177/07/10004
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Für Kapitalanleger

Einmalzahlungen  
zur Abfindung von  
Kleinbetragsrenten  
auch vor 2018 ermäßigt 
zu besteuern?

| Das Finanzgericht Berlin-Branden-
burg hat entschieden, dass Einmalzah-
lungen zur Abfindung von Kleinbetrags-
renten vor dem 1.1.2018 nicht ermäßigt 
zu besteuern sind. Da diese Rechtsauf-
fassung aber nicht abschließend geklärt 
ist und zudem eine Vielzahl noch offener 
Veranlagungen betreffen dürfte, hat das 
Finanzgericht die Revision zugelassen, 
die inzwischen beim Bundesfinanzhof 
anhängig ist. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte sich der Steuer-
pflichtige entschlossen, zum 1.10.2013 
in Rente zu gehen und seinen Bank-
sparplan in eine Rente umzuwandeln. 
Die Bank machte wegen der geringen 
Höhe von ihrem Recht Gebrauch, diese 
als Kleinbetragsrente abzuwickeln und 
schüttete einen Einmalbetrag aus. 

Das Finanzamt und das Finanzgericht 
versagten dem Steuerpflichtigen die 
Tarifermäßigung („Fünftelregelung“) 
bei der Einkommensbesteuerung, da 
es sich insoweit nicht um außerordent-
liche Einkünfte handelt.

Der Streitfall hat Bedeutung für alle Ab-
findungsfälle vor dem 1.1.2018. Ab 2018 
sind Einmalzahlungen zur Abfindung 
einer Kleinbetragsrente mittels Fünf-
telregelung steuerbegünstigt. 

In der Gesetzesbegründung zum Be-
triebsrentenstärkungsgesetz heißt es 
hierzu: „Bei Altersvorsorgeverträgen 
kann eine Kleinbetragsrente förder-
unschädlich durch eine Einmalzahlung 
abgefunden werden. Dieses Recht kann 
sich der Anbieter eines Altersvorsorge-
vertrags vertraglich zusichern. Bei die-
ser Einmalzahlung handelt es sich da-
her um keine außerordentlichen Ein-
künfte ... Um die steuerlichen Folgen 
der Kleinbetragsrentenabfindung abzu-
mildern, ist die ermäßigte Besteuerung 
... nun in diesen Fällen jedoch entspre-
chend anzuwenden.“ 

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
24.1.2018, Az. 7 K 7032/16, Rev. BFH Az. X R 7/18, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202733; Betriebs-
rentenstärkungsgesetz, BR-Drs. 780/16 vom 
30.12.2016, S. 60

Für Unternehmer

Bundesfinanzministerium konkretisiert seine Ansicht 
zur Erfassung von EC-Karten-Umsätzen im Kassenbuch  

| Nach Meinung des Bundesfinanzministeriums stellt die Erfassung von EC-Karten-
Umsätzen im Kassenbuch einen formellen Mangel dar, da im Kassenbuch lediglich 
Barbewegungen zu erfassen sind. Diese Ansicht hatte der Deutsche Steuerberater-
verband als nicht praktikabel kritisiert. Hierauf hat das Bundesfinanzministerium 
nun mit einem Schreiben reagiert und seine Auffassung präzisiert. |

In der Praxis erfolgt die Erst-Erfassung 
der Gesamtumsätze über das Kassen-
buch und die EC-Zahlungen werden 
quasi als „Ausgabe“ wieder ausgetra-
gen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird 
sodann der Gesamtbetrag entspre-
chend im Kassenkonto gebucht und die 
EC-Kartenumsätze über das Geldtran-
sitkonto ausgebucht (durchlaufender 
Posten).

Ende 2017 hatte der Deutsche Steuerbe-
raterverband darauf hingewiesen, dass 
das Bundesfinanzministerium diese 
Handhabung nicht akzeptiert. Nun hat 
das Bundesfinanzministerium seine 
Sichtweise wie folgt konkretisiert:

Das Kassenbuch soll so beschaffen 
sein, dass der Sollbestand jederzeit 
mit dem Istbestand verglichen werden 
kann, um eine jederzeitige Kassen-
sturzfähigkeit herzustellen. Die steu-
errechtliche Würdigung des Sachver-
halts ist vom Einzelfall abhängig. Wer-

den die im Kassenbuch erfassten EC-
Karten-Umsätze zum Beispiel in einem 
weiteren Schritt gesondert kenntlich 
gemacht oder sogar wieder aus dem 
Kassenbuch auf ein gesondertes Konto 
aus- bzw. umgetragen, ist weiterhin die 
Kassensturzfähigkeit der Kasse gege-
ben.

Die (zumindest zeitweise) Erfassung 
von EC-Karten-Umsätzen im Kassen-
buch ist ein formeller Mangel, der bei 
der Gewichtung weiterer formeller 
Mängel im Hinblick auf eine eventuelle 
Verwerfung der Buchführung regel-
mäßig außer Betracht bleibt. Voraus-
setzung ist jedoch, dass der Zahlungs-
weg ausreichend dokumentiert wird 
und die Nachprüfbarkeit des tatsächli-
chen Kassenbestands jederzeit be-
steht.

Quelle | BMF, Schreiben vom 29.6.2018 an 
den DStV, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
202302; DStV „Obacht bei der Buchung von 
EC-Kartenumsätzen!“, Stand: 7.12.2017

Für Unternehmer

Pauschalsteuer: Sachzuwendungen müssen  
zusätzlich zur Leistung erbracht werden
| Unternehmen können die Einkommensteuer auf Sachzuwendungen an Arbeitneh-
mer oder Nichtarbeitnehmer mit einem Steuersatz von 30 % (zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag und Kirchensteuer) für den Zuwendungsempfänger übernehmen (§ 37b des 
Einkommensteuergesetzes). Voraussetzung: Die Zuwendungen müssen zusätzlich 
zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung des Steuerpflichtigen er-
bracht werden. Mit diesem Erfordernis hat sich nun der Bundesfinanzhof befasst. |

◼◼ Sachverhalt

Das Unternehmen U legte zur Ver-
kaufsförderung (u. a. Fotokameras) ein 
Bonusprogramm auf. Zur Teilnahme 
berechtigt waren beratende – nicht bei 
U beschäftigte – Fachverkäufer sowie 
deren Beschäftigte. Die Bonuspunkte 
konnten bei einem Dritten gegen Sach-
prämien und Gutscheine eingelöst wer-
den, die der Dritte dann U in Rechnung 
stellte. Die Rechnungen unterwarf U 
der pauschalen Lohnsteuer mit 30 %, 
was der Bundesfinanzhof aber ablehnte. 

U hat die Prämien nicht zusätzlich zu 
einer ohnehin vereinbarten Leistung 
gewährt. Sie sind nicht zu einem Grund-
geschäft zwischen ihr und den Fachver-
käufern hinzugetreten. Die Prämien 
stellten die allein geschuldete Leistung 
für den Verkaufserfolg dar. Da die Pau-
schalierung scheiterte, müssen die Zu-
wendungsempfänger die Prämien indi-
viduell bei ihrer Einkommensteuerver-
anlagung (nach-)versteuern.

Quelle | BFH-Urteil vom 21.2.2018, Az. VI R 
25/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200867
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Bundesfinanzhof  
ändert Rechtsprechung: 
Vorsteuerabzug  
auch bei Angabe einer  
Briefkastenadresse
| Eine Rechnung muss die vollständige 
Anschrift des leistenden Unternehmers 
enthalten, damit sie zum Vorsteuerab-
zug berechtigt. Nach neuer Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs reicht dabei 
die Angabe eines Orts mit postalischer 
Erreichbarkeit aus. |

◼◼ Sachverhalt

Im ersten Fall erwarb ein Autohändler 
Kraftfahrzeuge von einem Einzelunter-
nehmer, der im Onlinehandel tätig war, 
ohne dabei ein Autohaus zu betreiben. 
Er erteilte Rechnungen, in denen er als 
seine Anschrift einen Ort angab, an 
dem er postalisch erreichbar war.

Im zweiten Fall gab eine GmbH ihren 
Sitz laut Handelsregistereintragung an. 
Tatsächlich befanden sich dort die Räu-
me einer Anwaltskanzlei. Die von der 
GmbH für die Korrespondenz genutzte 
Festnetz- und Faxnummer gehörte der 
Kanzlei, die als Domiziladresse für ca. 
15 bis 20 Firmen diente. Gelegentlich 
nutzte ein Mitarbeiter der GmbH in der 
Kanzlei einen Schreibtisch. 

In beiden Fällen bejahte der Bundesfi-
nanzhof den Vorsteuerabzug. Denn nach 
neuer Sichtweise ist es nicht erforder-
lich, dass die wirtschaftlichen Tätigkei-
ten unter der Anschrift ausgeübt wer-
den, die in der Rechnung angegeben ist. 
Vielmehr reicht die Angabe eines Orts 
mit postalischer Erreichbarkeit aus. 

Die Rechtsprechungsänderung beruht 
auf der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs, die auf Vorlage durch den 
Bundesfinanzhof ergangen ist.

Quelle | BFH-Urteil vom 21.6.2018, Az. V R 
25/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202640; 
BFH-Urteil vom 21.6.2018, Az. V R 28/16, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 202638; BFH, PM Nr. 42 
vom 1.8.2018

Für alle Steuerpflichtigen

Bundesregierung stellt neues Familienportal vor
| Wie viel Elterngeld steht uns zu? Wie ist der Mutterschutz geregelt? Antworten 
auf diese und weitere Fragen gibt das neue Familienportal unter www.familienpor-
tal.de, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend her-
ausgegeben wird. |

Das Familienportal orientiert sich an 
den unterschiedlichen Lebenslagen von 
Familien, wie z. B. „Kinder und Jugend-
liche“ oder „Familie und Beruf“. Mit nur 

wenigen Klicks können Nutzer die ge-
wünschten Informationen abrufen.

Quelle | Die Bundesregierung vom 10.7.2018: 
„Elterngeld & Co: Neues Portal hilft Familien“

Für Unternehmer 

Zur Bilanzierung von Provisionsvorschüssen  
und zugehörigen Aufwendungen 

| Provisionsvorschüsse sind beim Empfänger als erhaltene Anzahlungen zu passi-
vieren. Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind Aufwendun-
gen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit diesen Provisionsvorschüssen 
stehen, nicht als unfertige Leistung gewinnerhöhend zu aktivieren, wenn kein Wirt-
schaftsgut entstanden ist. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Reisebüro hatte im Streitjahr 2010 
diverse Reisen vermittelt, die in 2011 
angetreten werden sollten. Die erhal-
tenen Provisionen, die bei Nichtausfüh-
rung der Reise wieder entfielen, buchte 
das Reisebüro als passive Rechnungs-
abgrenzung. Der Saldo zum 31.12.2010 
betrug 44.807 EUR. 

Das Finanzamt wollte die Betriebsaus-
gaben, die mit diesen Provisionen im 
Zusammenhang standen, als unfertige 
Leistungen in 2010 gewinnerhöhend 
aktivieren. Doch das lehnten sowohl 
das Finanzgericht Niedersachsen als 
auch der Bundesfinanzhof ab.

Provisionsansprüche des Handelsver-
treters entstehen – wenn keine abwei-
chende Vereinbarung getroffen wurde 
– erst dann, wenn der Unternehmer das 
Geschäft ausgeführt hat. Soweit die 
Provisionen schon vor der Ausführung 
der Reise gezahlt wurden, standen sie 
unter einer aufschiebenden Bedingung 
der Ausführung der Reise und waren 
stornobehaftet. Diese Provisionsvor-
schüsse sind als erhaltene Anzahlun-
gen zu passivieren.

Haben die Provisionen noch nicht zu ei-
ner Gewinnrealisierung geführt, sind die 
damit im Zusammenhang stehenden 
Aufwendungen nicht als unfertige Leis-
tungen zu aktivieren. Eine Aktivierung 
kommt nämlich nur dann in Betracht, 

wenn die Aufwendungen zu einem ob-
jektiv werthaltigen Vermögenswert 
(Wirtschaftsgut) führen. Und das war 
hier nicht der Fall. 

Betriebsausgaben, die sich nicht ein-
deutig bestimmten Aufträgen zurech-
nen lassen und sich nicht von den lau-
fenden Aufwendungen abheben, be-
gründen kein selbstständig bewer-
tungsfähiges Wirtschaftsgut. Zudem 
hat sich wegen der Aufwendungen keine 
objektiv werthaltige Position gebildet. 
Die Aufwendungen haben sich vielmehr 
zu einer endgültigen wirtschaftlichen 
Belastung verdichtet, da den Aufwen-
dungen bei Nichtausführung der Reise 
kein Aufwendungsersatzanspruch ge-
genübersteht. 

Beachten Sie | Das Finanzgericht 
Münster hat bei einem Versicherungs-
makler, dessen Provisionsanspruch 
vom Nichteintritt eines Stornofalls ab-
hängig war, ebenfalls entschieden, dass 
die Provisionen als erhaltene Anzah-
lungen zu passivieren sind. Allerdings 
hat das Finanzgericht die damit zusam-
menhängenden Aufwendungen als un-
fertige Leistung aktiviert. Hiergegen ist 
derzeit die Revision beim Bundesfi-
nanzhof anhängig. 

Quelle | BFH-Urteil vom 26.4.2018, Az. III R 
5/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202411; FG 
Münster, Urteil vom 28.4.2016, Az. 9 K 843/14 
K,G,F,Zerl, Rev. BFH Az. XI R 32/16


